
Autoren-Hinweise 

 

 Abhandlungen und kurze Beiträge sollten unter der Überschrift und vor dem eigentlichen Text eine 

kurze Inhaltsangabe enthalten. Im Druck erscheint diese dann grau hinterlegt und mit einem Rahmen 

versehen. 

 

 Urteilsanmerkungen können ebenso wie Beiträge mit Fußnoten versehen werden. Zwischenüberschrif-

ten sind auch bei Anmerkungen erwünscht. Buchbesprechungen erscheinen ohne Fußnoten und 

Überschriften. 

 

 Beim Erstellen der Texte bitte die Formatierungen (kursiv, fett, hochgestellte Ziffern usw.) selbst 

vornehmen. Überschriften sollten fett, Hervorhebungen im Text kursiv (nicht unterstrichen oder fett) 

formatiert werden. Die Verwendung geschützter Leerzeichen (STRG+SHIFT+Leertaste) ist weder 

erforderlich noch nützlich, da diese von der Druckerei wieder entfernt werden. 

 

 Abkürzungen sollten einheitlich und immer mit folgendem Punkt geschrieben werden 

 

Rdnr., f., ff., usw., m. w. N. 

 

 Wenn sich die Fußnotenziffer auf den ganzen Satz oder Satzteil bezieht, steht sie nach dem Satzzeichen; 

nur wenn sie sich ausschließlich auf das unmittelbar vorangehende Wort bezieht, steht sie davor. Am 

Beginn der Fußnote selbst wird stets groß geschrieben; jede Fußnote endet mit einem Punkt (nie mit 

zweien, auch wenn am Ende eine Abkürzung wie „a. D.“, „ff.“ steht). 

 

 Eigennamen bitte kursiv, Autorenhinweise mit Schrägstrich (z. B. Palandt/Heinrichs; bitte nicht Heinrichs in 

Palandt). 

 

 Literatur sollte bei der ersten Nennung wie folgt vollständig mit (Kurz-)Titel und Auflage nachgewiesen 

werden (bitte Kommas beachten) 

 

Palandt/Heinrichs, 67. Aufl., § 138 Rdnr. 3 

Amann in Beck’sches Notar-Handbuch, 4. Aufl., A I Rdnr. 104 

Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, 14. Aufl., Rdnr. 333 

 

Im weiteren Verlauf kann dann die Auflage und bei den gängigen BGB-Kommentaren zusätzlich der 

Kurztitel entfallen 

 

Palandt/Heinrichs, § 122 Rdnr. 5 (bitte nicht: Rdnr. 5 zu § 122) 

Amann in Beck’sches Notar-Handbuch, A I Rdnr. 104 

Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, Rdnr. 333 (bitte nicht: Schöner/Stöber, a.a.O.) 

 

Bei Aufsätzen/Entscheidungen genügt der Nachweis der Anfangsseite (ohne ff.), außer es wird eine 

konkrete Fundstelle zitiert, die sich über mehrere Seiten zieht 

 

Schwachtgen, MittBayNot 2004, 408 

Mannel, MittBayNot 2004, 397, 399 ff. 

 

 Entscheidungen sollten, wo immer möglich, mit durch Kommas abgetrenntem Datum, Aktenzeichen und 

Fundstelle zititert werden 

 

BGH, Urteil vom 13.5.2014, II ZR 250/12, MittBayNot 2015, 491 

 

 Bitte senden Sie Ihr Manuskript möglichst in elektronischer Form an die Schriftleitung der MittBay-

Not, am besten per E-Mail an info@mittbaynot.de. 


